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Bestandsangaben

Zeichenerklärung

 Für die städtebauliche Planung:
 Bürgermeister

 i.A.

 Ltd. Städt. Baudirektor

 Baudezernat

 IV

 Technischer Beigeordneter

Art und Maß der baulichen Nutzung
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

GE Gewerbegebiete

GRZ

GFZ

Grundflächenzahl

Geschoßflächenzahl

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Flächen für Versorgunsanlagen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 14, 16 und Abs. 6 BauGB

Baugrenze

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung,
z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung
des Maßes der Nutzung innerhalb eines
Baugebiets gem. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO
Grenze des räumlichen Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes
gem. § 9 Abs. 7 BauGB

Sonstige Planzeichen
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
zu belastende Flächen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Gasstation

Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 201
- Gewerbegebiet Ickerottweg - 2. Änderung und Erweiterung -

Maßstab 1:10 000

Der  Satzungsbeschluß  des  Rates  wurde  gemäß
§ 10 Abs.3 BauGB im Amtsblatt für die Stadt Reck-
inghausen Nr.34 vom 29.09.2011 unter Hinweis
auf die öffentliche Auslegung und das Entfallen der
Genehmigung bekanntgemacht worden.

Recklinghausen, den
Bürgermeister
i.A.

Städt. Baurat

 Der Rat der Stadt Recklinghausen hat am 26.09.11
 diesen   Plan  gemäß   § 10   BauGB   als   Satzung
 beschlossen.

 Recklinghausen, den 27.09.2011
 Bürgermeister

 Pantförder

GFL

RRB Regenrückhaltebecken Flächen für die Landwirtschaft und Wald
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB

Wald

Industriegebäude

Kanaldeckelhöhe ü NHN KD

vorhandene Bäume sind zu erhalten

Verkehrsflächen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB

Straßenverkehrsflächen
Straßenbegrenzungslinie

Grünflächen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB

Grünflächen

Ausgleichsmaßnahmen (Nrn. A  2.1, 2.2,
2.3 + 2.4) gem. § 9 Abs. 1a BauGBA

max. Ge-
bäudehöhe Gebäudehöhe als Höchstmaß

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserlei-
tungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB

unterirdische Leitung mit Schutz-
streifen (Art der Leitung siehe Einschrieb)

Umgrenzung von Flächen für die Ein-
griffsregelung (Nrn. E  2.1 + 2.2)

E

Planungen, Nutzungsregelungen, Maß-
nahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB

Gehölzstreifen anpflanzen

Gehölzstreifen erhalten

Nachrichtliche Übernahmen
Naturdenkmal - Baum -

GW 1  Grundwassermeßstellen (Nrn. 1 - 4 + 6)

 ND

Sachsenstraße

Ickerottw
eg

ehem. Grubenanschlussbahn

Fläche für die Wasserwirtschaft

Stadt  Recklinghausen

Datum

Maßst.

Gez.

Stand

Bearb.

Bebauungsplan Nr. 201

Sep. 11

1:1000

E. Bezela

A. Hölscher

Satzungs-
beschluß

- Gewerbegebiet Ickerottweg -
-2. Änderung und Erweiterung -
für einen Bereich östlich der Sachsenstraße,  zwischen der
ehemaligen Grubenanschlußbahn und einer Linie ca. 130 m nördlich
des Ickerottweges.

 Die Plangrundlage - Stadtgrundkarte Maßstab
 1:1000 - mit dem Stand von Sep. 2010 entspricht
 den Anforderungen des § 1 der PlanzV.

 Recklinghausen, den 07.10.2010
 Bürgermeister
 i.A.

 Diplom-Ingenieur Vermessung

 Die   öffentliche    Auslegung   der   Planunterlagen
 erfolgte   gemäß  § 3  Abs.  2  BauGB  in   der  Zeit
 vom  31.3.2011 bis 02.05.2011 einschließlich.

 Recklinghausen, den 20.06.2011
 Bürgermeister
 i.A.

 Städt. Baurat


